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Personenkonto Nr.

Sydro Consult GmbH

Mathildenplatz 8

64297 Darmstadt

104118.200.1

Eindeutige Objektnummer:

Einführung der getrennten Abwassergebühr

Erfassungsbogen

Sehr geehrte Damen und Herren,

spätestens seit dem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom 2.9.2009 müssen

die hessischen Gemeinden ihre Abwassergebühr vom sog. Frischwassermaßstab auf eine sog.

gesplittete Abwassergebühr umstellen, damit die Gebührensatzungen den Grundsätzen des 

Hessischen Kommunalen Abgabengesetzes entsprechen. Der bisherige Frischwassermaßstab als 

einziges Kriterium für die Bemessung der Abwassergebühr wurde vom Hessischen 

Verwaltungsgerichtshof als unzulässig beurteilt .

Die Gemeindevertretung des Marktfleckens Weilmünster hat deshalb die Einführung einer nach 

Schmutz- und Niederschlagswasser getrennten Abwassergebühr zum 1.1.2013 beschlossen.

Derzeit werden die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung allein anhand des 

Frischwasserverbrauchs (gemäß Zählerstand der Wasseruhr) auf die Verbraucher umgelegt. Es wird 

zur Zeit also nicht unterschieden, ob diese Kosten für die Beseitigung des Regen- oder 

Schmutzwassers entstehen. Dies ändert sich ab dem Jahr 2013. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt eine 

konkrete Zuordnung der Kosten auf diese beiden Bereiche.

Die Einführung der getrennten Abwassergebühr nach Schmutz- und Niederschlagswasser sorgt 

also zukünftig für eine gerechtere Kostenverteilung nach dem Verursacherprinzip .

8605
Weilmünster, 18.6.2012

35789 Weilmünster

Rathausplatz 8 (Rathaus)

Telefon: 06472/9169-0 (Zentrale)

Sachbearbeiter:  Herr Dreßler

Durchwahl:  06472/9169-44

Telefax:  06472/9169-90

eMail:   dressler@weilmuenster.de

Zimmer:  12
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Die Berechnung der Schmutzwassergebühr erfolgt wie bisher weiterhin über den bezogenen

Frischwasserverbrauch, also den Wasserverbrauch, der über die Wasseruhr ermittelt wird. Die 

Niederschlagswassergebühr wird hingegen ab 2013 über die befestigten und an die Kanalisation 

angeschlossenen Flächen des Hausgrundstückes ermittelt. Die befestigten Flächen beinhalten im 

Wesentlichen die Dach-, Verkehrs- und Hofflächen, die direkt oder indirekt (z.B.über eine Zisterne) an 

eine öffentliche Kanalisation angeschlossen sind. Hierzu zählen auch Flächen, von denen das 

Niederschlagswasser auf die Straße läuft und somit über die Straßenentwässerung in den Kanal fließt.

Die befestigten Flächen im Gemeindegebiet wurden bereits Anfang 2011 per Befliegung und

Luftbildaufnahmen durch ein beauftragtes Unternehmen erfasst. Seitdem können sich Änderungen

auf Ihrem Grundstück ergeben haben. Zusätzlich kann aus Luftbildern nicht eindeutig ermittelt

werden, ob die vorhandenen befestigten Grundstücksflächen an die Kanalisation angeschlossen sind 

und welche Befestigungsart vorliegt. Darum bitten wir um Mitteilung, wenn es Abweichungen zwischen 

den von uns getroffenen Annahmen aus der Luftbildauswertung und der tatsächlichen örtlichen 

Begebenheit auf Ihrem Grundstück gibt. Aus diesem Grund erhalten Sie diesen Erfassungsbogen, auf 

dem Sie Änderungen eintragen können.

Sollten Sie keine Änderungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass alle erfassten Flächen an 

die Kanalisation angeschlossen sind. 

In diesem Zusammenhang weisen wir auf unsere Homepage hin, auf der sie unter dem Link:
http://www. weilmuenster.de/buergerservice_dialog/neue_schmutz-_und_niederschlagswassergebuehr

weitere informationen finden.

Wir bitten Sie, die abgebildeten Grundstücksflächen im beiliegenden Erfassungsbogen zu

überprüfen. Im Falle, dass sie keine Berichtigungen vornehmen, ist eine Rückgabe des

Erfassungsbogens nicht notwendig. Anderenfalls korrigieren oder ergänzen Sie bitte die

Angaben wahrheitsgemäß in den dafür vorgesehenen Spalten und senden die Seiten 6 bis 8 des

Erfassungsbogens bis spätestens 03.08.2012

an den

Gemeindevorstand des 

Marktfleckens Weilmünster

Rathausplatz 8

35789 Weilmünster

zurück.

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr 

Manfred Heep
Bürgermeister

Datenschutzhinweis

Wir weisen gemäß § 18 Hessisches Datenschutzgesetz darauf hin, dass die mit der Selbsterklärung 

erhobenen Daten in einer automatisierten Datei gespeichert werden. Die Datei ist alleine 

zweckbestimmt für die Erfassung der zu veranlagenden Grundstücke im Hinblick auf die Trennung 

der Abwassergebühr in eine Gebühr für Niederschlags- und Schmutzwasser.
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Erläuterungen zum Ausfüllen des Erfassungsbogens

Im vorliegenden Erfassungsbogen sind alle aus dem Luftbild erfassten Flächen Ihres Grundstücks 

enthalten. Als Grundlage der Berechnung der getrennten Abwassergebühr werden alle befestigten 

Grundstücksflächen herangezogen, die direkt oder indirekt in die öffentliche Kanalisation entwässern . 

Aufgrund der Tatsache, dass aus Luftbildern nicht eindeutig hervorgeht, ob die vorhandenen 

befestigten Grundstücksflächen an die Kanalisation angeschlossen sind, bitten wir um Mitteilung, 

wenn es Abweichungen zwischen den von uns getroffenen Annahmen aus der Luftbildauswertung 

und der tatsächlichen örtlichen Begebenheit auf Ihrem Grundstück gibt. Bitte beachten Sie die 

folgenden Punkte beim Ausfüllen des Erfassungsbogens.

1. Kontrolle des Erfassungsbogens und der personenbezogenen Daten (ab Seite 6)

Bitte kontrollieren Sie den Erfassungsbogen auf Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen

personenbezogenen Daten, wie z. B. Eigentümer, Flurstück, usw.

Sind die im Kartenauszug dargestellten ermittelten Flächen richtig und vollständig dargestellt?

Entsprechen unsere Annahmen den tatsächlichen Befestigungsarten? Eine eindeutige Aussage

bezüglich der Befestigungsarten lässt sich bei der Analyse der Luftbilder nicht immer treffen . Bei

der Berechnung wurden Dachflächen (geneigte Dächer, Flachdächer) und befestigte

Grundstücksflächen (z. B. Asphalt, Beton) als wasserundurchlässige Flächen angenommen.

Die Nutzung von Zisternen kann gebührenmindernd sein, wobei gemäß Entwässerungssatzung

ausschließlich Zisternen mit einem Volumen von mindestens 1 m³ berücksichtigt werden. Dafür

sind im Erfassungsbogen entsprechende Eingabemöglichkeiten vorgegeben.

2. Berichtigung des Erfassungsbogens (ab Seite 7)

Bitte nehmen Sie Korrekturen nur in den dafür vorgesehenen Abschnitten vor .

Zu Abschnitt I (Dachflächen) (nur ausfüllen, wenn Korrekturen notwendig)

Objekt Machen Sie bitte zunächst in der Spalte „nicht an Kanal“ einen Eintrag, sofern die 

entsprechende Fläche weder direkt noch indirekt (z.B. über die Straßenent-

wässerung oder über eine Zisterne) in den Kanal entwässert. In diesem Fall

brauchen Sie zu dieser Fläche keine weiteren Angaben zu tätigen . Weiterhin ist in

dieser Rubrik die Größe der einzelnen Flächen in Quadratmetern, senkrecht von

oben auf die Grundstücksfläche projiziert, angegeben. Evtl. Korrekturen der

Flächengröße z.B. auf Grund baulicher Veränderungen nehmen Sie bitte hand-

schriftlich (Spalte „Fläche korrigiert“) vor.

Dachform, Dachart Es sind sämtliche Dachflächen aufgelistet. Diese können in Abhängigkeit von der 

Dachform und Dachart in mehrere Teilflächen unterteilt sein . Kreuzen Sie bitte die 

entsprechende Dachart für die bezeichnete Fläche an.

Zisternenanschluss Sofern die aufgelisteten Dachflächen an eine Zisterne angeschlossen sind, tragen 

sie bitte in der jeweiligen ersten Spalte die entsprechende Zisternenbezeichnung ein 

(Bezeichnung: Siehe Abschnitt III). In der zweiten Spalte tragen sie dann den 

prozentualen Anteil der Dachfläche ein, der in diese Zisterne entwässert.
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Zu Abschnitt II (Befestigte Grundstücksflächen) (nur ausfüllen, wenn Korrekturen notwendig)

Objekt Machen Sie bitte zunächst in der Spalte „nicht an Kanal“ einen Eintrag, sofern 

die entsprechende Fläche weder direkt noch indirekt (z.B. über eine Zisterne) in 

den Kanal entwässert. In diesem Fall brauchen Sie zu dieser Fläche keine 

weiteren Angaben zu tätigen. Weiterhin ist in dieser Rubrik die Größe der 

einzelnen Flächen in Quadratmetern, senkrecht von oben auf die 

Grundstücksfläche projiziert, angegeben. Evtl. Korrekturen der Flächengröße 

z.B. auf Grund baulicher Veränderungen nehmen Sie bitte handschriftlich 

(Spalte „Fläche korrigiert“) vor. Entwässert eine Hoffläche aufgrund des Gefälles 

auf die öffentliche Straße so gilt diese Fläche als „an den Kanal angeschlossen“.

Befestigungsart Es sind sämtliche Grundstücksflächen aufgelistet. Diese können in 

Abhängigkeit von der Lage und der Befestigungsart in mehrere Teilflächen 

unterteilt sein. Kreuzen Sie bitte die entsprechende Befestigungsart für die 

jeweilig bezeichnete Fläche an.

Zisternenanschluss Sofern die aufgelisteten Grundstücksflächen an eine Zisterne angeschlossen 

sind, tragen sie bitte in der jeweiligen ersten Spalte die entsprechende 

Zisternenbezeichnung ein (Bezeichnung: Siehe Abschnitt III). In der zweiten 

Spalte tragen sie dann den prozentualen Anteil der Fläche ein , der in diese 

Zisterne entwässert.

Zu Abschnitt III (Zisternen) (nur ausfüllen, wenn Korrekturen notwendig)

Bezeichnung Es wird davon ausgegangen, dass auf einem Grundstück bis zu 2 Zisternen  

(Z1 und Z2) angeordnet sind. Sofern weitere Zisternen vorhanden sind,  

ergänzen Sie bitte eine entsprechende Zeile und nummerieren Sie die Zisternen 

fortlaufend durch.

Volumen in m³ In dieser Spalte geben Sie das Speichervolumen Ihrer Zisterne in der Einheit 

Kubikmeter (1 m³ sind 1000 Liter) an.

Ohne Überlauf Bitte ankreuzen, wenn die Zisterne keinen Überlauf an den Kanal hat.

in den Kanal

Mit Überlauf Bitte ankreuzen, wenn die Zisterne einen Überlauf an den Kanal hat.

in den Kanal

Verwendung des In dieser Spalte geben Sie an, ob das Niederschlagswasser zur 

Niederschlagwassers Gartenbewässerung und/oder als Brauchwasser verwendet wird 
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3. Rückgabe des Erfassungsbogens (ab Seite 7)

Im Falle, dass Sie keine Berichtigungen vornehmen, ist eine Rückgabe des 

Erfassungsbogens nicht notwendig!

Bitte senden Sie uns die korrigierten Erfassungsbögen bis spätestens 03.08.2012 zurück. 

Erhalten wir innerhalb der oben genannten Frist keine Änderungswünsche, erfolgt die 

Bemessung Ihrer Gebühren auf Grundlage der vorliegenden Daten.

Hinweis

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie Ihre Angaben nach besten Wissen und Gewissen 

gemacht haben. Falsche Angaben können nach Hess. Komunalabgabengesetz zu einem

      Ordnugswidrigkeits- oder Strafverfahren führen (Abgabenhinterziehung oder -verkürzung).

Der Marktflecken Weilmünster behält sich vor, Ihre Angaben vor Ort zu überprüfen bzw.

überprüfen zu lassen. Dies kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

Die Luftbilder wurden Anfang 2011 erstellt. Änderungen, die sich nach diesem Termin ergeben 

haben, sind bei der Auswertung nicht enthalten und müssen von Ihnen gemeldet werden .

Sollten Sie in Zukunft Veränderungen der Versiegelung auf Ihrem Grundstück vornehmen , so ist 

dies dem Marktflecken Weilmünster zeitnah anzuzeigen. Dies betrifft auch die Nutzung von 

Zisternen.

Sollten Sie weitere Fragen oder Probleme beim Ausfüllen des Erfassungsbogens haben , helfen wir 

Ihnen gerne weiter!

Telefonhotline: 06431/987040

vom 9.7.2012 bis 3.8.2012

Werktags: 8:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

Freitags: 8:30 Uhr - 12:00 Uhr

Unser Bürgerinformationsbüro im Rathaus Weilmünster, Rathausplatz 8, Besprechungszimmer 

im Erdgeschoß ist geöffnet am:

Mittwoch, 11.07.2012 in der Zeit von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 12:30 Uhr - 18:00 Uhr

Mittwoch, 18.07.2012 in der Zeit von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 12:30 Uhr - 18:00 Uhr

Mittwoch, 25.07.2012 in der Zeit von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 12:30 Uhr - 18:00 Uhr

Mittwoch, 01.08.2012 in der Zeit von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 12:30 Uhr - 18:00 Uhr
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Erfassungsbogen für versiegelte Flächen 

(Rückgabe nur erforderlich, falls Korrekturen/Eintragungen vorgenommen wurden)

Gemeinde Weilmünster

Taler11Objektbezeichnung

Personenkonto Nr.

Empfänger

104118.200.1

Sydro Consult GmbH

Mathildenplatz 8

64297 Darmstadt

Ausdruck vom:

Bei Korrekturen 

Rückantwort bis: 03.08.2012
Flurstück 2950-1-1999

8605Objektnummer

18.06.2012
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Zisternenanschluss

Anteil

angeschl.

Fläche

in %

Zisternen-

bezeichnung 

(siehe III)

Dachform, Dachart

bis 10 cm ab 10 cm

Gründach mit 

Aufbaudicke

geneigtes 

Dach,

Flachdach
korrigiertermittelt

Fläche (m²)nicht

an

Kanal

Bezeich-

nung

Objekt

I. Zusätzliche Angaben zu Dachflächen

Werden in der folgenden Tabelle keine zusätzlichen Angaben zur Dachform / Dachart und der Anschlusssituation 

gemacht, wird standardmäßig von einem geneigten Dach/Flachdach ausgegangen, das in den Kanal entwässert und 

nicht an eine Zisterne angeschlossen ist.

D01 76,5

D02 16,5

D03 26,9

D04 76,4

D05 4,3

(Kennung: 8605 - 104118.200.1 - 2950-1-1999)

Rasen-

gitter-

stein

Poren-

pflaster-

stein, 

Öko-

pflaster u. 

ähnliche

Zisternenanschluss

Anteil

angeschl.

Fläche

in %

Zisternen-

bezeichnung 

(siehe III)

Befestigungsart

Kies,

Split,

Schlacke

Pflaster, Platten,

Splittfugen- oder 

Rasenfugenpflaster

(ohne 

Fugenverguss)

Beton-,

Schwarz-

decke

wasser-

undurchlässig

korrigiertermittelt

Fläche (m²)nicht

an

Kanal

Bezeich-

nung

Objekt

II. Zusätzliche Angaben zu befestigten Grundstücksflächen

Werden in der folgenden Tabelle keine zusätzlichen Angaben zur Befestigungsart und der Anschlusssituation gemacht , 

wird standardmäßig von einer vollständig wasserundurchlässigen Fläche ausgegangen, die in den Kanal entwässert 

und nicht an eine Zisterne angeschlossen ist.

V01 30,3

V02 14,7

(Kennung: 8605 - 104118.200.1 - 2950-1-1999)
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Objektkennung

III. Zusätzliche Angaben zu Zisternen

Werden in der folgenden Tabelle keine zusätzlichen Angaben zu Zisternen gemacht , wird standardmäßig 

davon ausgegangen, dass auf dem Grundstück keine Zisterne vorhanden ist.

Bezeich-

nung

Volumen

in m³

Ohne Überlauf

in den Kanal

Verwendung des Niederschlagswassers

zur

Gartenbewässerung

Z1

Z2

Mit Überlauf

in den Kanal
als

Brauchwasser

Ort, Datum Unterschrift des Gebührenpflichtigen

Erläuterungen zum Ausfüllen des Erhebungsbogens entnehmen Sie bitte den Seiten 3 - 5 und der beigefügten Beispielauswertung.

(Kennung: 8605 - 104118.200.1 - 2950-1-1999)
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Beispiel zum Ausfüllen des Erfassungsbogens (Seite 1):

Ausgangssituation:

Auf dem unten dargestellten Grundstück wurden aus der Luftbildauswertung 3 Dachflächen und 

4 befestigte Grundstücksflächen ermittelt. Beispielhaft wird nachfolgend die Durchführung der 

Korrekturen im Erfassungsbogen dargestellt.

M
U

S
T

E
R
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Beispiel zum Ausfüllen des Erfassungsbogens (Seite 2):

Eintragungen im Abschnitt I (Dachflächen):

Tabelle erhalten: „Zusätzliche Angaben zu Dachflächen“

Tabelle korrigiert: „Zusätzliche Angaben zu Dachflächen“

Objekt

Bezeich-

nung

nicht

an

Kanal

Fläche (m²)

ermittelt korrigiert

geneigtes 

Dach,

Flachdach

Gründach mit 

Aufbaudicke

ab 10 cmbis 10 cm

Dachform, Dachart

Zisternen-

bezeichnung 

(siehe III)

Anteil

angeschl.

Fläche

in %

Zisternenanschluss

D1

D2

D3

51,1

124,0

124,0

Objekt

Bezeich-

nung

nicht

an

Kanal

Fläche (m²)

ermittelt korrigiert

geneigtes 

Dach,

Flachdach

Gründach mit 

Aufbaudicke

ab 10 cmbis 10 cm

Dachform, Dachart

Zisternen-

bezeichnung 

(siehe III)

Anteil

angeschl.

Fläche

in %

Zisternenanschluss

D1

D2

D3

51,1

124,0

124,0

Z1

Z2

100%

50%

x

x

x

D1 

nicht

angeschlossen

D2 und D3 

Geneigtes

Standarddach,

angeschlossen

D2 und D3 

sind an eine Zisterne

mit 5 m³ Volumen 

und Überlauf an den 

Kanal 

angeschlossen.

D2 entwässert 

komplett über die 

Zisterne, 

D3 nur zur Hälfte  

Sie wird zur 

Gartenbewässerung 

und als 

Brauchwasser 

genutzt.

M
U

S
T

E
R
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Beispiel zum Ausfüllen des Erfassungsbogens (Seite 3):

Eintragungen im Abschnitt II (Befestigte Grundstücksflächen):

Tabelle korrigiert: „Zusätzliche Angaben zu Grundstücksflächen“

Tabelle erhalten: „Zusätzliche Angaben zu Grundstücksflächen“

Objekt

Bezeich-

nung

nicht

an

Kanal

Fläche (m²)

ermittelt korrigiert

Beton-,

Schwarz-

decke

wasser-

undurchlässig

Kies,

Split,

Schlacke

Befestigungsart

Zisternen-

bezeichnung 

(siehe III)

Anteil

angeschl.

Fläche

in %

Zisternenanschluss

Poren-

pflaster-

stein, 

Öko-

pflaster u. 

ähnliche

Rasen-

gitter-

stein

44,5V1

9,8V2

18,6V3

9,5V4

Objekt

Bezeich-

nung

nicht

an

Kanal

Fläche (m²)

ermittelt korrigiert

Beton-,

Schwarz-

decke

wasser-

undurchlässig

Kies,

Split,

Schlacke

Befestigungsart

Zisternen-

bezeichnung 

(siehe III)

Anteil

angeschl.

Fläche

in %

Zisternenanschluss

Poren-

pflaster-

stein, 

Öko-

pflaster u. 

ähnliche

Rasen-

gitter-

stein

44,5V1

9,8V2

18,6V3

9,5V4

30,0

x

x

x

x

V3 und V4 

nicht

angeschlossen

V1 und V2 sind

gepflastert

 und angeschlossen

Ein Teil von V1 

wurde zwischen-

zeitlich entsiegelt.

V1 ist nur noch

30 m² groß

Pflaster, Platten,

Splittfugen- oder 

Rasenfugenpflaster

(ohne 

Fugenverguss)

Pflaster, Platten,

Splittfugen- oder 

Rasenfugenpflaster

(ohne 

Fugenverguss)

M
U

S
T

E
R
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Beispiel zum Ausfüllen des Erfassungsbogens (Seite 4):

Eintragungen im Abschnitt III (Zisternen):

Auf Seite 1 des Beispiels ist aus dem Text in der Abbildung zu entnehmen, dass Dachflächen an eine 

Zisterne angeschlossen sind und diese einen Überlauf in das Kanalnetz hat. Das gespeicherte 

Niederschlagswasser wird zur Gartenbewässerung und als Brauchwasser verwendet.

Tabelle korrigiert: „Zusätzliche Angaben zu Zisternen“

Tabelle erhalten: „Zusätzliche Angaben zu Zisternen“

Berechnung der „Gebührenrelevanten Fläche“:

Mit den ergänzten bzw. korrigierten Angaben werden für die jeweiligen Flächen gemäß den Vorgaben 

der Entwässerungssatzung die Abflussfaktoren bestimmt und durch Multiplikation die 

gebührenrelevanten Flächen ermittelt. 

Die Dachfläche D1 zum Beispiel wird, da sie nicht an das Kanalnetz angeschlossen ist, vollständig 

aus der Ermittlung herausgenommen bzw. deren gebührenrelevante Fläche zu null gesetzt. 

Die versiegelten Flächen V1 und V2 sind aufgrund ihrer Befestigungsart nur zu 70% abflusswirksam,

so dass sich ihre gebührenrelevante Fläche um 30% reduziert.

Die Zisterne wirkt zusätzlich flächenreduzierend, wobei die Größe der Reduktion abhängig von dem 

Zisternenvolumen und der an die Zisterne angeschlossenen Fläche ist.

Die vollständige Auflistung der Abflussfaktoren in Abhängigkeit der Befestigungsart sowie die 

Größenordnung der Zisternengutschrift kann der endgültig beschlossenen Entwässerungssatzung  

entnommen werden, die nach Beschluss auf den Seiten der Gemeinde Weilmünster veröffentlicht 

Bezeich-

nung

Volumen

in m³

Ohne Überlauf

in den Kanal

Verwendung des Niederschlagswassers

zur

Gartenbewässerung

Z1

Z2

Mit Überlauf

in den Kanal
als

Brauchwasser

Bezeich-

nung

Volumen

in m³

Ohne Überlauf

in den Kanal

Verwendung des Niederschlagswassers

zur

Gartenbewässerung

Z1

Z2

Mit Überlauf

in den Kanal
als

Brauchwasser

5,0 x x x

M
U

S
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